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Anlage zur Einkommensteuer-Erklärung 20232 

   Unterhalt für bedürftige Personen1 
(Außergewöhnliche Belastungen gem. § 33a EStG) 

 
 

  I. Angaben zur unterstützten Person 
 
Name und  
Anschrift: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Wohnsitz:  Deutschland      
  Ausland Ländergruppe2:  1  2  3  4 

 

Geburtsdatum: _____________ Familienstand: _____________ Beruf:  ___________________ 
 

Steuer-Identifikationsnummer: 
(bei Steuerpflicht in Deutschland) 

 

 __________________________________________________ 
 

Beziehung zur unterstützten Person: 
(Verwandtschaftsverhältnis o.ä.) 

 

 _______________________________________________________ 

 
Hatte die unterstützte Person Ihnen 
gegenüber in 2023 einen gesetz- 
lichen Unterhaltsanspruch?3 

 Ja  Ehegatte mit Wohnsitz in Nicht-EU-Staat 
 Getrennt lebender bzw. geschiedener Ehegatte 
 Verwandter in gerader Linie (z.B. Vater, Mutter) 
 Kindesmutter bzw. Kindesvater 
 Eingetragener, gleichgeschlechtlicher Lebenspartner 

 Nein  Nichtehelicher Lebenspartner 
 Verwandter / Verschwägerter, der mit mir / uns in Haushalts-

gemeinschaft lebt 
Zusatzfrage bei „Nein“: 
Wurden öffentliche Mittel wegen der Unterhaltszah-
lungen gekürzt oder nicht gewährt? 

 
 Ja 

 
 Nein 

 
Hatte jemand in 2023 für die unterstützte Person 
Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge4? 

 Ja, für die Monate: ____ / 2023 bis ____ / 2023 

 Nein  
 

Lebte die unterstützte Person zusammen mit  
Ihnen in Ihrem Haushalt5? 

 Ja, sie lebte in meinem / unserem Haushalt 
 Nein, sie lebte im eigenen / anderen Haushalt 

 Alleine 
 Zusammen mit folgenden Angehörigen: 
 

_________________________________________________ 
 

Besitzt die unterstützte Person ein Vermögen von 
mehr als 15.500 €6? 

 

 Ja 
 

 Nein 

 
1 Mit diesem Berechnungsbogen können Sie die Höhe der abzugsfähigen Unterhaltszahlungen für 2023 (einschließlich des sog. 

Erhöhungsbetrags) ermitteln. Bitte verwenden Sie für jede unterstützte Person jeweils einen Berechnungsbogen. 
2 Die Zuordnung eines ausländischen Wohnsitzstaats zu einer Ländergruppe ergibt sich für das Jahr 2023 aus dem BMF-Schreiben vom 

11.11.2020, Az: IV C 8 - S 2285/19/10001 :002 ( st 48629). Bei der Unterstützung von Personen im Ausland gelten nach einem ande-
ren BMF-Schreiben ( st 51001) Besonderheiten (insb. zum Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit und der Aufwendungen).  

3 Besteht kein gesetzlicher Unterhaltsanspruch, sind Unterhaltsleistungen nur zu berücksichtigen, wenn inländische öffentliche Mit-
tel (z.B. Bürgergeld) im Hinblick auf den Unterhalt gekürzt oder nicht gewährt worden sind. 

4 Haben Sie selbst oder jemand anderes (z.B. die Eltern) für die unterstützte Person Anspruch auf Kindergeld oder Freibeträge für 
Kinder, ist der Abzug von Unterhaltsleistungen (ggf. beschränkt auf einzelne Monate) ausgeschlossen. 

5 Bei Unterbringung im eigenen Haushalt wird unterstellt, dass Aufwendungen in Höhe des maßgeblichen Höchstbetrags entstanden sind. 
6 Ein Abzug von Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastung setzt voraus, dass die unterstützte Person kein oder nur ein ge-

ringes Vermögen besitzt. Unschädlich ist ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert von 15.500 €. Eine angemessene Immobilie, die 
allein oder mit Angehörigen selbst bewohnt wird, bleibt außer Betracht. 
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  II. Abzugsfähige Unterhaltsleistungen in 2023 
Wurden im gesamten Jahr 2023  
Unterhaltsleistungen erbracht? 

 Ja, im gesamten Jahr 2023 
 Nein, nur während  ______  Monate(n) 

 

Tragen weitere Personen zum Unter- 
halt der unterstützten Person bei7? 

 Nein  Ja                    Name, Anschrift, Zeitraum: 

 
________________________________________________________ 

 

1. Von mir / uns in 2023 geleisteter Unterhalt8 EUR 

2. Von Dritten in 2023 geleisteter Unterhalt  
 (während der Zeit, in der ich / wir Unterhaltsleistungen erbracht haben) 

 
EUR 

3. Insgesamt erbrachte Unterhaltsleistungen (Zeile 1 + Zeile 2) EUR 

4. Eigener Anteil an Unterhaltsleistungen (Verhältnis von Zeile 1 zu Zeile 3) ______ % 
 

5. Eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person im Unterhaltszeitraum9 EUR 

6. Anrechnungsfreier Betrag (Jahresbetrag)10 
 (abhängig vom Wohnort der unterstützten Person: 624 € / 468 € / 312 € / 156 €) 

 
EUR 

7. Ansatz des anrechnungsfreien Betrags für  ______  Monat(e) (Zwölftelung) EUR 

8. Anzurechnende Einkünfte und Bezüge (Zeile 5 abzügl. Zeile 7) EUR 

9. Ausbildungsbeihilfen aus öffentlichen Mitteln im Unterhaltszeitraum11 EUR 

10. Anrechnung auf den Höchstbetrag (Zeile 8 + Zeile 9) EUR 
 

11. Jahres-Höchstbetrag für Unterhaltsleistungen12 
 (abhängig vom Wohnort der unterstützten Person: 10.908 € / 8.181 € / 5.454 € / 2.727 €) 

 
EUR 

12. Ansatz des Höchstbetrags für  ______  Monat(e) (Zwölftelung) EUR 

13. Höchstbetrag nach Kürzung um Einkünfte/Bezüge und Ausbildungsbeihilfen 
 (Zeile 12 abzüglich Zeile 10) 

 
EUR 

14. Anteiliger Höchstbetrag bei mehreren Unterhaltsleistenden   _____ % (lt. Zeile 4) EUR 
 

15. Unterhaltsleistungen in 202313 
 (tatsächliche Leistungen, maximal Höchstbetrag = niedrigerer Wert aus Zeile 1 und 14) 

 
EUR 

 

16. Basis-Kranken- und gesetzliche Pflegeversicherungsbeiträge14 EUR 
 

17. Unterhaltsleistungen in 2023 einschließlich Erhöhungsbetrag 
 (Zeile 15 zuzüglich Zeile 16) 

 
EUR 

 

7 Mehrere Unterhaltsleistende können für den Unterhalt einer Person zusammen nur einmal den Höchstbetrag geltend machen. 
8 Anzugeben sind hier nur typische Unterhaltsleistungen, die für den üblichen Lebensbedarf bestimmt sind. Sog. atypische Unter-

stützungsleistungen in Notfällen (z.B. bei Krankheit), stellen sog. andere außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG dar. 
9 Ggf. laut Berechnungsbogen ‘Eigene Einkünfte und Bezüge 2023‘. 

10 Der anrechnungsfreie Betrag für eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person beträgt 624 €, wenn die unterstützte 
Person ihren Wohnsitz in Deutschland oder einem Land der Ländergruppe 1 hat (Ländergruppe 2: 468 €, 3: 312 €, 4: 156 €). 

11 Ausbildungsbeihilfen aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, mindern in 
voller Höhe den Höchstbetrag. Ggf. Kostenpauschale von 180 €, falls nicht bereits bei Ermittlung der Bezüge berücksichtigt. 

12 Der Jahreshöchstbetrag 2023 für Unterhaltsleistungen beträgt 10.908 €, wenn die unterstützte Person ihren Wohnsitz in Deutsch-
land oder einem Land der Ländergruppe 1 hat (Ländergruppe 2: 8.181 €, Ländergruppe 3: 5.454 €, Ländergruppe 4: 2.727 €). 

13 Die Unterhaltsleistungen müssen im angemessenen Verhältnis zum Nettoeinkommen des Leistenden stehen (sog. Opfergrenze). 
14 Beiträge für die unterstützte Person (ohne Wahlleistungen), die nicht bereits als Vorsorgeaufwendungen bei der unterstützenden 

Person abziehbar sind. Steuerfreie Zuschüsse und erstattete Beiträge sind abzuziehen. Beiträge, aus denen sich ein Anspruch 
auf Krankengeld ergibt, sind nur in Höhe von 96 % zu berücksichtigen.  

 


